
ANLAGE 1 
 
 

EHRENKODEX 
 
Für alle Mitarbeitenden im Sport, die Mädchen und Jungen sowie junge Frauen und junge Männer 
betreuen und qualifizieren oder zukünftig betreuen oder qualifizieren wollen. 
Hiermit verspreche ich: 

 Ich gebe dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen Zielen. 

 Ich werde die Eigenart jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und 
helfen, seine Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. 

 Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung 
zuangemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anleiten. 

 Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets nach dem Entwicklungsstand der 
mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kind- und 
jugendgerechte Methoden einsetzen. 

 Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote 
zu schaffen. 

 Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, 
psychischer oder sexueller Art, ausüben. 

 Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. 

 Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen 
Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von 
Leistungsmanipulation. 

 Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle 
sportlichen und außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

 Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
sein, stets die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln 
und nach den Gesetzen des Fair-Play handeln 

 Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex 
verstoßen wird. 
 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex. 

 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift 
 
 
 



ANLAGE 3 
 

INTERVENTIONSLEITFADEN BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 
 

Verdachtsfall tritt auf (Beobachtung) 
→  Sofortmaßnahmen ergreifen 

Kind kommt auf vertraute Person zu 
→  Zuhören, Zeit nehmen, Problem ernst nehmen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalte der Dokumentation: 
Datum, Uhrzeit und Ort, Gesprächsteilnehmer, Gesprächsinhalte, persönliche Einschätzung, ggf. 
weitere Schritte (in Absprache mit dem Kind/Jugendlichen/jungen Erwachsenen) 
Grundsätzlich gilt im Kinderschutz: 
Im Zweifel geht Kinderschutz vor Täterschutz! 

z.B.: Einschreiten in 

Situation, Gespräch suchen, 

ggf. vorübergehender 

Vereinsausschluss 

Beobachtende und/oder 

informierte 

Person meldet 

Information diskret 

an interne 

Ansprechperson 

(Kinderschutzbeauf-

tragten, 

Personalwesen). 

Dokumentation von 

Kinderschutzbeauftragten 

Kinderschutzbeauftragter lässt eine 

Gefährdungseinschätzung durch 

eine erfahrene Fachkraft 

(z.B. Der Kinderschutzbund Landesverband 

Sachsen-Anhalt) erstellen und 

meldet Vorfall an Abteilungsleitung 

und Präsidium sowie (falls 

von Fachkraft als angemessen 

empfunden) 

erziehungsberechtigten Person der 

betroffenen Personen. 

Keine Gefährdung 
Gefährdung 

Ende 

Dokumentation 

Abschlussgespräch und 

Rehabilitation 

Planen weiterer Handlungsschritte 

(und Sanktionen) durch 

Vertrauensperson, Fachkraft und 

Präsidium 

Dokumentation und 

Aufarbeitung 



ANLAGE 2 
 

VERHALTENSREGELN ZUR PRÄVENTION SEXUALISIERTER GEWALT 
 
Alle ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeitenden halten sich bei der Zusammenarbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 18 Jahren an folgende Verhaltensregeln. 

 Ich frage bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Erlaubnis, sofern 
Hilfestellung, technisches Training und spielerische Gruppenspiele Körperkontakt erfordern, 
der über den vom Regelwerk des jeweiligen Spiels vorgegeben Kontakt hinausgeht. Ich 
vermeide Körperkontakt im Intimbereich. 

 In der direkten Kommunikation führe ich sechs-Augen-Gespräche mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Hinzuziehung Dritter, z.B. Elternteil, Betreuende). 

 Ich pflege einen respektvollen Umgang zu allen Athlet/innen. Ich übe meine Macht als 
Übungsleiter/in nicht aus, kommuniziere und begründe leistungsbezogene Entscheidungen. 

 Ich nutze digitale Kommunikationsmittel zu Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
nur zu reinen Informationszwecken zum Trainings- und Vereinsbetrieb und vermeide 
Freizeitkommunikation und Bewertungen. 

 Ich achte darauf, dass sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nicht zusammen mit 
Erwachsenen in einer Umkleide befinden und koordiniere die Übergangszeiten zwischen 
den Trainings entsprechend. Dies gilt auch für das Duschen. 

 Ich betrete Umkleiden nur im Notfall und durch vorheriges Ankündigen (z.B. durch Klopfen). 

 Ich achte bei Ausfahrten mit Übernachtung darauf, dass die Zimmeraufteilung 
geschlechtergetrennt erfolgt. 

 Ich bemühe mich bei Trainings- und Wettkampffahrten, mindestens einen 
Übungsleiter/innen unterschiedlichen Geschlechts einzuplanen. 

 Ich gebe keine personenbezogenen Daten ungefragt an Dritte weiter und prüfe, ob der 
verwendete Kommunikationsdienst eine Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten benötigt. 

 Ich fotografiere und filme Kinder nur mit schriftlicher Zustimmung (der 
Erziehungsberechtigen) und niemals in peinlichen, bloßstellenden, intimen oder weiteren 
erniedrigenden Situationen. Die Aufnahmen dürfen nicht privat genutzt und veröffentlicht 
werden. 

 Ich verpflichte mich, regelmäßig an Fortbildungen zur Prävention von sexualisierter Gewalt 
teilzunehmen, wenn ich mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zusammenarbeite.  

 Bei Veranstaltungen außerhalb des Sportbetriebes, die vom Verein organisiert werden, 
gelten alle vorherigen Regeln. 

 Es wird verzichtet, Witze auf Kosten der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu 
machen. 

 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln. 
 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
Ort/Datum        Unterschrift 


